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die in den entsprechenden Ziffern dieser Resolution vorgege-
benen Bestandteile enthalten soll;

108. beschließt, den Unterpunkt „Nachhaltige Fischerei,
namentlich durch das Übereinkommen von 1995 zur Durch-
führung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Er-
haltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden
Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische und
damit zusammenhängende Übereinkünfte“ unter dem Punkt
„Ozeane und Seerecht“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/106
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 13. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses über ein umfas-
sendes und integratives internationales Übereinkommen über den Schutz und die
Förderung der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderungen
(A/61/611, Ziff. 7).

61/106. Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 56/168 vom 19. Dezem-

ber 2001, mit der sie beschloss, einen allen Mitgliedstaaten
und Beobachtern bei den Vereinten Nationen offen stehenden
Ad-hoc-Ausschuss einzurichten, mit dem Auftrag, Vorschläge
für ein umfassendes und in sich geschlossenes internationales
Übereinkommen über die Förderung und den Schutz der Rech-
te und der Würde von Menschen mit Behinderungen zu prüfen,
ausgehend von einem ganzheitlichen Ansatz bei der Arbeit auf
dem Gebiet der sozialen Entwicklung, der Menschenrechte
und der Nichtdiskriminierung und unter Berücksichtigung der
Empfehlungen der Menschenrechtskommission und der Kom-
mission für soziale Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Reso-
lutionen, zuletzt Resolution 60/232 vom 23. Dezember 2005,
sowie die einschlägigen Resolutionen der Kommission für so-
ziale Entwicklung und der Menschenrechtskommission,

unter Begrüßung des wertvollen Beitrags der zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie der na-
tionalen Menschenrechtsinstitutionen zur Arbeit des Ad-hoc-
Ausschusses,

1. dankt dem Ad-hoc-Ausschuss für die Fertigstellung
des Entwurfs des Übereinkommens über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen und des Entwurfs des Fakultativpro-
tokolls zu dem Übereinkommen;

2. verabschiedet das Übereinkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen und das Fakultativproto-
koll zu dem Übereinkommen, die dieser Resolution als Anlage
beigefügt sind und die ab dem 30. März 2007 am Amtssitz der
Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auflie-
gen werden;

3. fordert die Staaten auf, die Unterzeichnung und Ra-
tifikation des Übereinkommens und des Fakultativprotokolls
mit Vorrang zu erwägen, und verleiht der Hoffnung Ausdruck,
dass sie bald in Kraft treten werden;

4. ersucht den Generalsekretär, das erforderliche Perso-
nal und die notwendigen Einrichtungen bereitzustellen, damit
die Konferenz der Vertragsstaaten und der Ausschuss, die
nach dem Übereinkommen und dem Fakultativprotokoll vor-
gesehen sind, ihre Aufgaben nach dem Inkrafttreten des Über-
einkommens wirksam wahrnehmen können und damit Infor-
mationen über das Übereinkommen und das Fakultativproto-
koll verbreitet werden können;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen des Überein-
kommens schrittweise Standards und Leitlinien für den bar-
rierefreien Zugang zu den Einrichtungen und Diensten des Sy-
stems der Vereinten Nationen anzuwenden, insbesondere bei
der Durchführung von Renovierungsarbeiten;

6. ersucht die Einrichtungen und Organisationen der
Vereinten Nationen und bittet die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, Maßnahmen zur Verbreitung
von Informationen über das Übereinkommen und das Fakul-
tativprotokoll und zur Förderung ihres Verständnisses zu er-
greifen; 

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung unter dem Unter-
punkt „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen“ einen Bericht über den Stand des Überein-
kommens und des Fakultativprotokolls und über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen.

Anlage I

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen*

Präambel

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,

a) unter Hinweis auf die in der Charta der Vereinten Na-
tionen verkündeten Grundsätze, denen zufolge die Anerken-
nung der Würde und des Wertes, die allen Mitgliedern der
menschlichen Gesellschaft innewohnen, sowie ihrer gleichen
und unveräußerlichen Rechte die Grundlage von Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,

b) in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nationen in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in den Inter-
nationalen Menschenrechtspakten verkündet haben und über-
eingekommen sind, dass jeder Mensch ohne Unterschied An-
spruch auf alle darin aufgeführten Rechte und Freiheiten hat,

c) bekräftigend, dass alle Menschenrechte und Grund-
freiheiten allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedin-
gen und miteinander verknüpft sind und dass Menschen mit
Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten
ohne Diskriminierung garantiert werden muss,

* Zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz ab-
gestimmte Übersetzung (Stand: 12. Dezember 2007).
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d) unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den Internationalen
Pakt über bürgerliche und politische Rechte, das Internationale
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau, das Übereinkommen ge-
gen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe, das Übereinkommen über die
Rechte des Kindes und das Internationale Übereinkommen
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen,

e) in der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behin-
derung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung
aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträch-
tigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren
entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberech-
tigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern,

f) in der Erkenntnis, dass die in dem Weltaktionspro-
gramm für Behinderte und den Rahmenbestimmungen für die
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte enthaltenen
Grundsätze und Leitlinien einen wichtigen Einfluss auf die
Förderung, Ausarbeitung und Bewertung von politischen
Konzepten, Plänen, Programmen und Maßnahmen auf einzel-
staatlicher, regionaler und internationaler Ebene zur Verbes-
serung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderun-
gen haben,

g) nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist,
die Behinderungsthematik zu einem festen Bestandteil der ein-
schlägigen Strategien der nachhaltigen Entwicklung zu ma-
chen,

h) ebenso in der Erkenntnis, dass jede Diskriminierung
auf Grund von Behinderung eine Verletzung der Würde und
des Wertes darstellt, die jedem Menschen innewohnen,

i) ferner in der Erkenntnis der Vielfalt der Menschen
mit Behinderungen,

j) in Anerkennung der Notwendigkeit, die Menschen-
rechte aller Menschen mit Behinderungen, einschließlich der-
jenigen, die intensivere Unterstützung benötigen, zu fördern
und zu schützen,

k) besorgt darüber, dass sich Menschen mit Behinde-
rungen trotz dieser verschiedenen Dokumente und Verpflich-
tungen in allen Teilen der Welt nach wie vor Hindernissen für
ihre Teilhabe als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft
sowie Verletzungen ihrer Menschenrechte gegenübersehen,

l) in Anerkennung der Bedeutung der internationalen
Zusammenarbeit für die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen der Menschen mit Behinderungen in allen Ländern, ins-
besondere den Entwicklungsländern,

m) in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Men-
schen mit Behinderungen zum allgemeinen Wohl und zur
Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und leisten können, und
in der Erkenntnis, dass die Förderung des vollen Genusses der
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit
Behinderungen sowie ihrer uneingeschränkten Teilhabe ihr
Zugehörigkeitsgefühl verstärken und zu erheblichen Fort-

schritten in der menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung der Gesellschaft und bei der Beseitigung der Ar-
mut führen wird,

n) in der Erkenntnis, wie wichtig die individuelle Auto-
nomie und Unabhängigkeit für Menschen mit Behinderungen
ist, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu tref-
fen,

o) in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen
die Möglichkeit haben sollen, aktiv an Entscheidungsprozes-
sen über politische Konzepte und über Programme mitzuwir-
ken, insbesondere wenn diese sie unmittelbar betreffen,

p) besorgt über die schwierigen Bedingungen, denen
sich Menschen mit Behinderungen gegenübersehen, die mehr-
fachen oder verschärften Formen der Diskriminierung auf
Grund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache,
der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der
nationalen, ethnischen, indigenen oder sozialen Herkunft, des
Vermögens, der Geburt, des Alters oder des sonstigen Status
ausgesetzt sind,

q) in der Erkenntnis, dass Frauen und Mädchen mit Be-
hinderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres häus-
lichen Umfelds oft in stärkerem Maße durch Gewalt, Verlet-
zung oder Missbrauch, Nichtbeachtung oder Vernachlässi-
gung, Misshandlung oder Ausbeutung gefährdet sind,

r) in der Erkenntnis, dass Kinder mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten in vollem Umfang genießen sollen, und
unter Hinweis auf die zu diesem Zweck von den Vertragsstaa-
ten des Übereinkommens über die Rechte des Kindes einge-
gangenen Verpflichtungen,

s) nachdrücklich darauf hinweisend, dass es notwendig
ist, bei allen Anstrengungen zur Förderung des vollen Genus-
ses der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen
mit Behinderungen die Geschlechterperspektive einzubezie-
hen,

t) unter besonderem Hinweis darauf, dass die Mehrzahl
der Menschen mit Behinderungen in einem Zustand der Armut
lebt, und diesbezüglich in der Erkenntnis, dass die nachteiligen
Auswirkungen der Armut auf Menschen mit Behinderungen
dringend angegangen werden müssen,

u) in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicherheit auf
der Grundlage der uneingeschränkten Achtung der in der
Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele und Grund-
sätze sowie der Einhaltung der anwendbaren Übereinkünfte
auf dem Gebiet der Menschenrechte unabdingbar sind für den
umfassenden Schutz von Menschen mit Behinderungen, ins-
besondere in bewaffneten Konflikten oder während ausländi-
scher Besetzung,

v) in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Menschen
mit Behinderungen vollen Zugang zur physischen, sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und
Bildung sowie zu Information und Kommunikation haben, da-
mit sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll genie-
ßen können,
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w) im Hinblick darauf, dass der Einzelne gegenüber sei-
nen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört,
Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung
der in der Internationalen Menschenrechtscharta anerkannten
Rechte einzutreten,

x) in der Überzeugung, dass die Familie die natürliche
Kernzelle der Gesellschaft ist und Anspruch auf Schutz durch
Gesellschaft und Staat hat und dass Menschen mit Behinde-
rungen und ihre Familienangehörigen den erforderlichen
Schutz und die notwendige Unterstützung erhalten sollen, um
es den Familien zu ermöglichen, zum vollen und gleichberech-
tigten Genuss der Rechte der Menschen mit Behinderungen
beizutragen,

y) in der Überzeugung, dass ein umfassendes und in
sich geschlossenes internationales Übereinkommen zur För-
derung und zum Schutz der Rechte und der Würde von Men-
schen mit Behinderungen sowohl in den Entwicklungsländern
als auch in den entwickelten Ländern einen maßgeblichen Bei-
trag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteili-
gung von Menschen mit Behinderungen leisten und ihre Teil-
habe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Leben auf der Grundlage der Chancengleich-
heit fördern wird,

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1
Zweck

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und
gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern,
zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen
innewohnenden Würde zu fördern.

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen,
die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbe-
einträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleich-
berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens

schließt „Kommunikation“ Sprachen, Textdarstellung,
Brailleschrift, taktile Kommunikation, Großdruck, leicht zu-
gängliches Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfa-
che Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte
sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate
der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie, ein;

schließt „Sprache“ gesprochene Sprachen sowie Gebär-
densprachen und andere nicht gesprochene Sprachen ein;

bedeutet „Diskriminierung auf Grund von Behinderung“
jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung auf
Grund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass
das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Aner-
kennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen,

kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beein-
trächtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Dis-
kriminierung, einschließlich der Versagung angemessener
Vorkehrungen;

bedeutet „angemessene Vorkehrungen“ notwendige und
geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhält-
nismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn
sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen
werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderun-
gen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten genießen oder ausüben können;

bedeutet „universelles Design“ ein Design von Produkten,
Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise,
dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine
Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können.
„Universelles Design“ schließt Hilfsmittel für bestimmte
Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benö-
tigt werden, nicht aus.

Artikel 3
Allgemeine Grundsätze

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden
Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich der
Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Un-
abhängigkeit;

b) die Nichtdiskriminierung;

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft
und Einbeziehung in die Gesellschaft;

d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Men-
schen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen
als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;

e) die Chancengleichheit;

f) die Zugänglichkeit;

g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;

h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten
von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts
auf Wahrung ihrer Identität.

Artikel 4
Allgemeine Verpflichtungen
1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirkli-
chung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Men-
schen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung auf
Grund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. Zu
diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsstaaten,

a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und
sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung der in diesem Überein-
kommen anerkannten Rechte zu treffen;

b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzge-
berischer Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung beste-
hender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Prakti-
ken zu treffen, die eine Diskriminierung von Menschen mit
Behinderungen darstellen;



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

72

c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte
von Menschen mit Behinderungen in allen politischen Kon-
zepten und allen Programmen zu berücksichtigen;

d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Überein-
kommen unvereinbar sind, zu unterlassen und dafür zu sorgen,
dass die staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen
im Einklang mit diesem Übereinkommen handeln;

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Dis-
kriminierung auf Grund von Behinderung durch Personen, Or-
ganisationen oder private Unternehmen zu ergreifen;

f) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistun-
gen, Geräte und Einrichtungen in universellem Design, wie in
Artikel 2 definiert, die den besonderen Bedürfnissen von Men-
schen mit Behinderungen mit möglichst geringem Anpas-
sungs- und Kostenaufwand gerecht werden, zu betreiben oder
zu fördern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und
sich bei der Entwicklung von Normen und Richtlinien für uni-
verselles Design einzusetzen;

g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien,
die für Menschen mit Behinderungen geeignet sind, ein-
schließlich Informations- und Kommunikationstechnologien,
Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien,
zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfügbarkeit und
Nutzung zu fördern und dabei Technologien zu erschwingli-
chen Kosten den Vorrang zu geben;

h) für Menschen mit Behinderungen zugängliche Infor-
mationen über Mobilitätshilfen, Geräte und unterstützende
Technologien, einschließlich neuer Technologien, sowie an-
dere Formen von Hilfe, Unterstützungsdiensten und Einrich-
tungen zur Verfügung zu stellen;

i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Men-
schen mit Behinderungen arbeitendem Personal auf dem Ge-
biet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu för-
dern, damit die auf Grund dieser Rechte garantierten Hilfen
und Dienste besser geleistet werden können.

2. Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, unter Ausschöp-
fung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rah-
men der internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu tref-
fen, um nach und nach die volle Verwirklichung dieser Rechte
zu erreichen, unbeschadet derjenigen Verpflichtungen aus die-
sem Übereinkommen, die nach dem Völkerrecht sofort an-
wendbar sind.

3. Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvor-
schriften und politischen Konzepten zur Durchführung dieses
Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in
Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen
die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen,
einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie ver-
tretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen
sie aktiv ein.

4. Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der
Rechte von Menschen mit Behinderungen besser geeignete
Bestimmungen, die im Recht eines Vertragsstaats oder in dem
für diesen Staat geltenden Völkerrecht enthalten sind, unbe-

rührt. Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkom-
men, Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht anerkann-
ten oder bestehenden Menschenrechte und Grundfreiheiten
dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft
gesetzt werden, dass dieses Übereinkommen derartige Rechte
oder Freiheiten nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß an-
erkenne.
5. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne
Einschränkung oder Ausnahme für alle Teile eines Bundes-
staats.
Artikel 5
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung
1. Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor
dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind
und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz
durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben.
2. Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung auf
Grund von Behinderung und garantieren Menschen mit Be-
hinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor
Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen. 
3. Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseiti-
gung von Diskriminierung unternehmen die Vertragsstaaten
alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemessener
Vorkehrungen zu gewährleisten.
4. Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Her-
beiführung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Men-
schen mit Behinderungen erforderlich sind, gelten nicht als
Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens.
Artikel 6
Frauen mit Behinderungen
1. Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mäd-
chen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausge-
setzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht Maßnahmen, um zu
gewährleisten, dass sie alle Menschenrechte und Grundfrei-
heiten voll und gleichberechtigt genießen können.
2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen
zur Sicherung der vollen Entfaltung, der Förderung und der
Stärkung der Autonomie der Frauen, um zu garantieren, dass
sie die in diesem Übereinkommen genannten Menschenrechte
und Grundfreiheiten ausüben und genießen können.
Artikel 7
Kinder mit Behinderungen
1. Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnah-
men, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten genießen können.
2. Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen be-
treffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vor-
rangig zu berücksichtigen ist.
3. Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behin-
derungen das Recht haben, ihre Meinung in allen sie berüh-
renden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern
frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entspre-
chend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, und be-
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hinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, da-
mit sie dieses Recht verwirklichen können.
Artikel 8
Bewusstseinsbildung
1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame
und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um

a) in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der
Ebene der Familien, das Bewusstsein für Menschen mit Be-
hinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ih-
rer Würde zu fördern;

b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken ge-
genüber Menschen mit Behinderungen, einschließlich auf
Grund des Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensberei-
chen zu bekämpfen;

c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag
von Menschen mit Behinderungen zu fördern.
2. Zu den diesbezüglichen Maßnahmen gehören

a) die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksa-
mer Kampagnen zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlich-
keit mit dem Ziel,

i) die Aufgeschlossenheit gegenüber den Rechten von
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen,
ii) eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Be-
hinderungen und ein größeres gesellschaftliches Bewusst-
sein ihnen gegenüber zu fördern,
iii) die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und
Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen und ihres
Beitrags zur Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt zu fördern;
b) die Förderung einer respektvollen Einstellung gegen-

über den Rechten von Menschen mit Behinderungen auf allen
Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern von frü-
her Kindheit an;

c) die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen
mit Behinderungen in einer dem Zweck dieses Übereinkom-
mens entsprechenden Weise darzustellen;

d) die Förderung von Schulungsprogrammen zur Schär-
fung des Bewusstseins für Menschen mit Behinderungen und
für deren Rechte.
Artikel 9
Zugänglichkeit
1. Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Le-
bensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen
zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maß-
nahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den
gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Trans-
portmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich
Informations- und Kommunikationstechnologien und -syste-
men, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der
Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offen
stehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten.
Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung
von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten
unter anderem für

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Ein-
richtungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich Schu-
len, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeits-
stätten;

b) Informations-, Kommunikations- und andere Dien-
ste, einschließlich elektronischer Dienste und Notdienste.

2. Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnah-
men,

a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugäng-
lichkeit von Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlich-
keit offen stehen oder für sie bereitgestellt werden, auszuar-
beiten und zu erlassen und ihre Anwendung zu überwachen;

b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die
Einrichtungen und Dienste, die der Öffentlichkeit offen stehen
oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte der
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen berücksich-
tigen;

c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen anzubieten;

d) um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der
Öffentlichkeit offen stehen, Beschilderungen in Brailleschrift
und in leicht lesbarer und verständlicher Form anzubringen;

e) um menschliche und tierische Hilfe sowie Mittels-
personen, unter anderem Personen zum Führen und Vorlesen
sowie professionelle Gebärdensprachdolmetscher und -dol-
metscherinnen, zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, den Zu-
gang zu Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffent-
lichkeit offen stehen, zu erleichtern;

f) um andere geeignete Formen der Hilfe und Unterstüt-
zung für Menschen mit Behinderungen zu fördern, damit ihr
Zugang zu Informationen gewährleistet wird;

g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu
den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien
und -systemen, einschließlich des Internets, zu fördern;

h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung
und den Vertrieb zugänglicher Informations- und Kommuni-
kationstechnologien und -systeme in einem frühen Stadium zu
fördern, sodass deren Zugänglichkeit mit möglichst geringem
Kostenaufwand erreicht wird.

Artikel 10
Recht auf Leben

Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass jeder Mensch ein an-
geborenes Recht auf Leben hat, und treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um den wirksamen und gleichberechtigten Ge-
nuss dieses Rechts durch Menschen mit Behinderungen zu ge-
währleisten.

Artikel 11
Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen

Die Vertragsstaaten ergreifen im Einklang mit ihren Ver-
pflichtungen nach dem Völkerrecht, einschließlich des huma-
nitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechts-
normen, alle erforderlichen Maßnahmen, um in Gefahrensi-
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tuationen, einschließlich bewaffneter Konflikte, humanitärer
Notlagen und Naturkatastrophen, den Schutz und die Sicher-
heit von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten.

Artikel 12
Gleiche Anerkennung vor dem Recht

1. Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Be-
hinderungen das Recht haben, überall als Rechtssubjekt aner-
kannt zu werden.

2. Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Be-
hinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit an-
deren Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen. 

3. Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu
verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.

4. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass zu allen die Aus-
übung der Rechts- und Handlungsfähigkeit betreffenden Maß-
nahmen im Einklang mit den internationalen Menschenrechts-
normen geeignete und wirksame Sicherungen vorgesehen
werden, um Missbräuche zu verhindern. Diese Sicherungen
müssen gewährleisten, dass bei den Maßnahmen betreffend
die Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit die Rechte,
der Wille und die Präferenzen der betreffenden Person geach-
tet werden, es nicht zu Interessenkonflikten und missbräuch-
licher Einflussnahme kommt, dass die Maßnahmen verhältnis-
mäßig und auf die Umstände der Person zugeschnitten sind,
dass sie von möglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer re-
gelmäßigen Überprüfung durch eine zuständige, unabhängige
und unparteiische Behörde oder gerichtliche Stelle unterlie-
gen. Die Sicherungen müssen im Hinblick auf das Ausmaß, in
dem diese Maßnahmen die Rechte und Interessen der Person
berühren, verhältnismäßig sein.

5. Vorbehaltlich dieses Artikels treffen die Vertragsstaaten
alle geeigneten und wirksamen Maßnahmen, um zu gewähr-
leisten, dass Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht
wie andere haben, Eigentum zu besitzen oder zu erben, ihre fi-
nanziellen Angelegenheiten selbst zu regeln und gleichen Zu-
gang zu Bankdarlehen, Hypotheken und anderen Finanzkredi-
ten zu haben, und gewährleisten, dass Menschen mit Behinde-
rungen nicht willkürlich ihr Eigentum entzogen wird.

Artikel 13
Zugang zur Justiz

1. Die Vertragsstaaten gewährleisten Menschen mit Behin-
derungen gleichberechtigt mit anderen wirksamen Zugang zur
Justiz, unter anderem durch verfahrensbezogene und altersge-
mäße Vorkehrungen, um ihre wirksame unmittelbare und mit-
telbare Teilnahme, einschließlich als Zeugen und Zeuginnen,
an allen Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungsphase und
in anderen Vorverfahrensphasen, zu erleichtern.

2. Um zur Gewährleistung des wirksamen Zugangs von Men-
schen mit Behinderungen zur Justiz beizutragen, fördern die
Vertragsstaaten geeignete Schulungen für die im Justizwesen
tätigen Personen, einschließlich des Personals von Polizei und
Strafvollzug.

Artikel 14
Freiheit und Sicherheit der Person
1. Die Vertragsstaaten gewährleisten, 

a) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt
mit anderen das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit
genießen;

b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt
mit anderen die Freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich
entzogen wird, dass jede Freiheitsentziehung im Einklang mit
dem Gesetz erfolgt und dass das Vorliegen einer Behinderung
in keinem Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigt.

2. Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Menschen mit Be-
hinderungen, denen auf Grund eines Verfahrens ihre Freiheit
entzogen wird, gleichberechtigten Anspruch auf die in den in-
ternationalen Menschenrechtsnormen vorgesehenen Garanti-
en haben und im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen die-
ses Übereinkommens behandelt werden, einschließlich durch
die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen.

Artikel 15
Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe
1. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen wer-
den. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustim-
mung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen un-
terworfen werden.

2. Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen gesetzgeberi-
schen, verwaltungsmäßigen, gerichtlichen oder sonstigen
Maßnahmen, um auf der Grundlage der Gleichberechtigung zu
verhindern, dass Menschen mit Behinderungen der Folter oder
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe unterworfen werden.

Artikel 16
Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch
1. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzge-
bungs-, Verwaltungs-, Sozial-, Bildungs- und sonstigen Maß-
nahmen, um Menschen mit Behinderungen sowohl innerhalb
als auch außerhalb der Wohnung vor jeder Form von Ausbeu-
tung, Gewalt und Missbrauch, einschließlich ihrer ge-
schlechtsspezifischen Aspekte, zu schützen.

2. Die Vertragsstaaten treffen außerdem alle geeigneten
Maßnahmen, um jede Form von Ausbeutung, Gewalt und
Missbrauch zu verhindern, indem sie unter anderem geeignete
Formen von das Geschlecht und das Alter berücksichtigender
Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen und
ihre Familien und Betreuungspersonen gewährleisten, ein-
schließlich durch die Bereitstellung von Informationen und
Aufklärung darüber, wie Fälle von Ausbeutung, Gewalt und
Missbrauch verhindert, erkannt und angezeigt werden können.
Die Vertragsstaaten sorgen dafür, dass Schutzdienste das Al-
ter, das Geschlecht und die Behinderung der betroffenen Per-
sonen berücksichtigen.

3. Zur Verhinderung jeder Form von Ausbeutung, Gewalt
und Missbrauch stellen die Vertragsstaaten sicher, dass alle
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Einrichtungen und Programme, die für Menschen mit Behin-
derungen bestimmt sind, wirksam von unabhängigen Behör-
den überwacht werden.

4. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen,
um die körperliche, kognitive und psychische Genesung, die
Rehabilitation und die soziale Wiedereingliederung von Men-
schen mit Behinderungen, die Opfer irgendeiner Form von
Ausbeutung, Gewalt oder Missbrauch werden, zu fördern,
auch durch die Bereitstellung von Schutzeinrichtungen. Gene-
sung und Wiedereingliederung müssen in einer Umgebung
stattfinden, die der Gesundheit, dem Wohlergehen, der Selbst-
achtung, der Würde und der Autonomie des Menschen förder-
lich ist und geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnissen
Rechnung trägt.

5. Die Vertragsstaaten schaffen wirksame Rechtsvorschrif-
ten und politische Konzepte, einschließlich solcher, die auf
Frauen und Kinder ausgerichtet sind, um sicherzustellen, dass
Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch gegenüber
Menschen mit Behinderungen erkannt, untersucht und gege-
benenfalls strafrechtlich verfolgt werden.

Artikel 17
Schutz der Unversehrtheit der Person

Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit
anderen das Recht auf Achtung seiner körperlichen und seeli-
schen Unversehrtheit.

Artikel 18
Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit

1. Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von
Menschen mit Behinderungen auf Freizügigkeit, auf freie
Wahl ihres Aufenthaltsorts und auf eine Staatsangehörigkeit,
indem sie unter anderem gewährleisten, dass

a) Menschen mit Behinderungen das Recht haben, eine
Staatsangehörigkeit zu erwerben und ihre Staatsangehörigkeit
zu wechseln, und dass ihnen diese nicht willkürlich oder auf
Grund von Behinderung entzogen wird;

b) Menschen mit Behinderungen nicht auf Grund von
Behinderung die Möglichkeit versagt wird, Dokumente zum
Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit oder andere Identitätsdo-
kumente zu erhalten, zu besitzen und zu verwenden oder ein-
schlägige Verfahren wie Einwanderungsverfahren in An-
spruch zu nehmen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um
die Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit zu erleichtern;

c) Menschen mit Behinderungen die Freiheit haben, je-
des Land einschließlich ihres eigenen zu verlassen;

d) Menschen mit Behinderungen nicht willkürlich oder
auf Grund von Behinderung das Recht entzogen wird, in ihr ei-
genes Land einzureisen.

2. Kinder mit Behinderungen sind unverzüglich nach ihrer
Geburt in ein Register einzutragen und haben das Recht auf ei-
nen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit
zu erwerben, und soweit möglich das Recht, ihre Eltern zu ken-
nen und von ihnen betreut zu werden.

Artikel 19
Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Ge-
meinschaft

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen
das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit
gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Ge-
meinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete
Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen
Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Ge-
meinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern,
indem sie unter anderem gewährleisten, dass

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die
Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu ent-
scheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet
sind, in besonderen Wohnformen zu leben;

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe
von gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in
Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen Assi-
stenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft
und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhin-
derung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft
notwendig ist;

c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen
für die Allgemeinheit Menschen mit Behinderungen auf der
Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und
ihren Bedürfnissen Rechnung tragen.

Artikel 20
Persönliche Mobilität

Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für
Menschen mit Behinderungen persönliche Mobilität mit
größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen, indem sie un-
ter anderem

a) die persönliche Mobilität von Menschen mit Behin-
derungen in der Art und Weise und zum Zeitpunkt ihrer Wahl
und zu erschwinglichen Kosten erleichtern;

b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu
hochwertigen Mobilitätshilfen, Geräten, unterstützenden
Technologien und menschlicher und tierischer Hilfe sowie
Mittelspersonen erleichtern, auch durch deren Bereitstellung
zu erschwinglichen Kosten;

c) Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die
mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, Schulungen in
Mobilitätsfertigkeiten anbieten;

d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und unter-
stützenden Technologien ermutigen, alle Aspekte der Mobili-
tät für Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen.

Artikel 21
Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit 
und Zugang zu Informationen

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen,
um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen das
Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit, ein-
schließlich der Freiheit, Informationen und Gedankengut sich
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zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben, gleichbe-
rechtigt mit anderen und durch alle von ihnen gewählten For-
men der Kommunikation im Sinne des Artikels 2 ausüben kön-
nen, unter anderem indem sie

a) Menschen mit Behinderungen für die Allgemeinheit
bestimmte Informationen rechtzeitig und ohne zusätzliche Ko-
sten in zugänglichen Formaten und Technologien, die für un-
terschiedliche Arten der Behinderung geeignet sind, zur Ver-
fügung stellen;

b) im Umgang mit Behörden die Verwendung von Ge-
bärdensprachen, Brailleschrift, ergänzenden und alternativen
Kommunikationsformen und allen sonstigen selbst gewählten
zugänglichen Mitteln, Formen und Formaten der Kommuni-
kation durch Menschen mit Behinderungen akzeptieren und
erleichtern;

c) private Rechtsträger, die, einschließlich durch das In-
ternet, Dienste für die Allgemeinheit anbieten, dringend dazu
auffordern, Informationen und Dienstleistungen in Formaten
zur Verfügung zu stellen, die für Menschen mit Behinderun-
gen zugänglich und nutzbar sind;

d) die Massenmedien, einschließlich der Anbieter von
Informationen über das Internet, dazu auffordern, ihre Dienst-
leistungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu ge-
stalten;

e) die Verwendung von Gebärdensprachen anerkennen
und fördern.

Artikel 22
Achtung der Privatsphäre
1. Menschen mit Behinderungen dürfen unabhängig von ih-
rem Aufenthaltsort oder der Wohnform, in der sie leben, kei-
nen willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in ihr Privat-
leben, ihre Familie, ihre Wohnung oder ihren Schriftverkehr
oder andere Arten der Kommunikation oder rechtswidrigen
Beeinträchtigungen ihrer Ehre oder ihres Rufes ausgesetzt
werden. Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf
rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchti-
gungen.

2. Die Vertragsstaaten schützen auf der Grundlage der
Gleichberechtigung mit anderen die Vertraulichkeit von Infor-
mationen über die Person, die Gesundheit und die Rehabilita-
tion von Menschen mit Behinderungen.

Artikel 23
Achtung der Wohnung und der Familie
1. Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maß-
nahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von Menschen
mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung
mit anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und
Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass

a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen im hei-
ratsfähigen Alter, auf der Grundlage des freien und vollen Ein-
verständnisses der künftigen Ehegatten eine Ehe zu schließen
und eine Familie zu gründen, anerkannt wird;

b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie
und verantwortungsbewusste Entscheidung über die Anzahl

ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu
altersgemäßer Information sowie Aufklärung über Fortpflan-
zung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die not-
wendigen Mittel zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung
gestellt werden;

c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kin-
dern, gleichberechtigt mit anderen ihre Fruchtbarkeit behalten.

2. Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte und Pflich-
ten von Menschen mit Behinderungen in Fragen der Vormund-
schaft, Pflegschaft*, Personen- und Vermögenssorge, Adop-
tion von Kindern oder ähnlichen Rechtsinstituten, soweit das
innerstaatliche Recht solche kennt; in allen Fällen ist das Wohl
des Kindes ausschlaggebend. Die Vertragsstaaten unterstüt-
zen Menschen mit Behinderungen in angemessener Weise bei
der Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwortung.

3. Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behin-
derungen gleiche Rechte in Bezug auf das Familienleben ha-
ben. Zur Verwirklichung dieser Rechte und mit dem Ziel, das
Verbergen, das Aussetzen, die Vernachlässigung und die Ab-
sonderung von Kindern mit Behinderungen zu verhindern,
verpflichten sich die Vertragsstaaten, Kindern mit Behinde-
rungen und ihren Familien frühzeitig umfassende Informatio-
nen, Dienste und Unterstützung zur Verfügung zu stellen.

4. Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht ge-
gen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei
denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nach-
prüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvor-
schriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum
Wohl des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf das Kind
auf Grund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines
oder beider Elternteile von den Eltern getrennt werden.

5. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in Fällen, in denen
die nächsten Familienangehörigen nicht in der Lage sind, für
ein Kind mit Behinderungen zu sorgen, alle Anstrengungen zu
unternehmen, um andere Formen der Betreuung innerhalb der
weiteren Familie und, falls dies nicht möglich ist, innerhalb der
Gemeinschaft in einem familienähnlichen Umfeld zu gewähr-
leisten.

Artikel 24
Bildung
1. Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen
mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Dis-
kriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu
verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integra-
tives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Ler-
nen mit dem Ziel,

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusst-
sein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll
zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschen-
rechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu
stärken;

* Schweiz: Beistandschaft.
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b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit,
ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und
körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu las-
sen;

c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilha-
be an einer freien Gesellschaft zu befähigen.

2. Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertrags-
staaten sicher, dass

a) Menschen mit Behinderungen nicht auf Grund von
Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlos-
sen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht auf
Grund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatori-
schen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender
Schulen ausgeschlossen werden;

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit
anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu ei-
nem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unter-
richt an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des
Einzelnen getroffen werden;

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allge-
meinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung gelei-
stet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; 

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen
Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungs-
maßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schuli-
sche und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.

3. Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinde-
rungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompeten-
zen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe
an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleich-
tern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete
Maßnahmen; unter anderem

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alter-
nativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln
und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientie-
rungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung
durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mento-
ring;

b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und
die Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen;

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder
taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den
Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommu-
nikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet
sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmög-
liche schulische und soziale Entwicklung gestattet.

4. Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen
die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung
von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen,
die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind,
und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und

Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese
Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behin-
derungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und al-
ternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation
sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstüt-
zung von Menschen mit Behinderungen ein.

5. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Be-
hinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit
anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufs-
ausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen
haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher,
dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkeh-
rungen getroffen werden.

Artikel 25
Gesundheit

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen
mit Behinderungen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesund-
heit ohne Diskriminierung auf Grund von Behinderung. Die
Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu ge-
währleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu ge-
schlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschließlich ge-
sundheitlicher Rehabilitation, haben. Insbesondere

a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinde-
rungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheits-
versorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität
und auf demselben Standard zur Verfügung wie anderen Men-
schen, einschließlich sexual- und fortpflanzungsmedizini-
scher Gesundheitsleistungen und der Gesamtbevölkerung zur
Verfügung stehender Programme des öffentlichen Gesund-
heitswesens;

b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen
an, die von Menschen mit Behinderungen speziell wegen ihrer
Behinderungen benötigt werden, soweit angebracht, ein-
schließlich Früherkennung und Frühintervention, sowie Lei-
stungen, durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen,
weitere Behinderungen möglichst gering gehalten oder ver-
mieden werden sollen;

c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistun-
gen so gemeindenah wie möglich an, auch in ländlichen Ge-
bieten;

d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Ge-
sundheitsberufe die Verpflichtung auf, Menschen mit Behin-
derungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen
Menschen angedeihen zu lassen, namentlich auf der Grundla-
ge der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem
sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer
Normen für die staatliche und private Gesundheitsversorgung
das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Au-
tonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderun-
gen schärfen;

e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung
von Menschen mit Behinderungen in der Krankenversiche-
rung und in der Lebensversicherung, soweit eine solche Ver-
sicherung nach innerstaatlichem Recht zulässig ist; solche
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Versicherungen sind zu fairen und angemessenen Bedingun-
gen anzubieten;

f) verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende
Vorenthaltung von Gesundheitsversorgung oder -leistungen
oder von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten auf Grund von
Behinderung.

Artikel 26
Habilitation und Rehabilitation
1. Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maß-
nahmen, einschließlich durch die Unterstützung durch andere
Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit Behinderun-
gen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängig-
keit, umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche
Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des
Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens
zu erreichen und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren,
stärken und erweitern die Vertragsstaaten umfassende Habili-
tations- und Rehabilitationsdienste und -programme, insbe-
sondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der Beschäftigung,
der Bildung und der Sozialdienste, und zwar so, dass diese Lei-
stungen und Programme

a) im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer
multidisziplinären Bewertung der individuellen Bedürfnisse
und Stärken beruhen;

b) die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Ge-
sellschaft in allen ihren Aspekten sowie die Teilhabe daran un-
terstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderungen
so gemeindenah wie möglich zur Verfügung stehen, auch in
ländlichen Gebieten.

2. Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und
Fortbildung für Fachkräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten.

3. Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kennt-
nis und die Verwendung unterstützender Geräte und Techno-
logien, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind,
für die Zwecke der Habilitation und Rehabilitation.

Artikel 27
Arbeit und Beschäftigung
1. Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von
Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das
Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit
zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Men-
schen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Ar-
beitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Ver-
tragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des
Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während
der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeig-
nete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschrif-
ten, um unter anderem

a) Diskriminierung auf Grund von Behinderung in allen
Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer Beschäftigung
gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-, Einstellungs-
und Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung,
des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Ar-
beitsbedingungen, zu verbieten;

b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen
auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, einschließlich
Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleichwertige
Arbeit, auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, ein-
schließlich Schutz vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei
Missständen zu schützen;

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen
ihre Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte gleichberechtigt
mit anderen ausüben können;

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu
allgemeinen fachlichen und beruflichen Beratungsprogram-
men, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiter-
bildung zu ermöglichen;

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungs-
möglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt
sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und
der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen
Wiedereinstieg zu fördern; 

f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmer-
tum, die Bildung von Genossenschaften und die Gründung ei-
nes eigenen Geschäfts zu fördern;

g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor
zu beschäftigen;

h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen
im privaten Sektor durch geeignete Strategien und Maßnah-
men zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnah-
men, Anreize und andere Maßnahmen gehören können;

i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene
Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen getroffen
werden;

j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit Behinderungen zu
fördern;

k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Er-
halt des Arbeitsplatzes und den beruflichen Wiedereinstieg
von Menschen mit Behinderungen zu fördern.

2. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Be-
hinderungen nicht in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten
werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs-
oder Pflichtarbeit geschützt werden.

Artikel 28
Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz
1. Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen
mit Behinderungen auf einen angemessenen Lebensstandard
für sich selbst und ihre Familien, einschließlich angemessener
Ernährung, Bekleidung und Wohnung, sowie auf eine stetige
Verbesserung der Lebensbedingungen und unternehmen ge-
eignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirk-
lichung dieses Rechts ohne Diskriminierung auf Grund von
Behinderung.

2. Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen
mit Behinderungen auf sozialen Schutz und den Genuss dieses
Rechts ohne Diskriminierung auf Grund von Behinderung und
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unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur Förde-
rung der Verwirklichung dieses Rechts, einschließlich Maß-
nahmen, um

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten
Zugang zur Versorgung mit sauberem Wasser und den Zugang
zu geeigneten und erschwinglichen Dienstleistungen, Geräten
und anderen Hilfen für Bedürfnisse im Zusammenhang mit ih-
rer Behinderung zu sichern;

b) Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen
und Mädchen sowie älteren Menschen mit Behinderungen,
den Zugang zu Programmen für sozialen Schutz und Program-
men zur Armutsbekämpfung zu sichern;

c) in Armut lebenden Menschen mit Behinderungen
und ihren Familien den Zugang zu staatlicher Hilfe bei behin-
derungsbedingten Aufwendungen, einschließlich ausreichen-
der Schulung, Beratung, finanzieller Unterstützung sowie
Kurzzeitbetreuung, zu sichern;

d) Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Pro-
grammen des sozialen Wohnungsbaus zu sichern;

e) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten
Zugang zu Leistungen und Programmen der Altersversorgung
zu sichern.
Artikel 29
Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben

Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinde-
rungen die politischen Rechte sowie die Möglichkeit, diese
gleichberechtigt mit anderen zu genießen, und verpflichten
sich,

a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend am po-
litischen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei es un-
mittelbar oder durch frei gewählte Vertreter oder Vertreterin-
nen, was auch das Recht und die Möglichkeit einschließt, zu
wählen und gewählt zu werden; unter anderem

i) stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrich-
tungen und -materialien geeignet, zugänglich und leicht zu
verstehen und zu handhaben sind;

ii) schützen sie das Recht von Menschen mit Behinde-
rungen, bei Wahlen und Volksabstimmungen in geheimer
Abstimmung ohne Einschüchterung ihre Stimme abzuge-
ben, bei Wahlen zu kandidieren, ein Amt wirksam innezu-
haben und alle öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen
staatlicher Tätigkeit wahrzunehmen, indem sie gegebenen-
falls die Nutzung unterstützender und neuer Technologien
erleichtern;

iii) garantieren sie die freie Willensäußerung von Men-
schen mit Behinderungen als Wähler und Wählerinnen und
erlauben zu diesem Zweck im Bedarfsfall auf Wunsch,
dass sie sich bei der Stimmabgabe durch eine Person ihrer
Wahl unterstützen lassen;

b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit
Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt
mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung der öf-
fentlichen Angelegenheiten mitwirken können, und ihre Mit-

wirkung an den öffentlichen Angelegenheiten zu begünstigen,
unter anderem

i) die Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und
Vereinigungen, die sich mit dem öffentlichen und politi-
schen Leben ihres Landes befassen, und an den Tätigkeiten
und der Verwaltung politischer Parteien;
ii) die Bildung von Organisationen von Menschen mit
Behinderungen, die sie auf internationaler, nationaler, re-
gionaler und lokaler Ebene vertreten, und den Beitritt zu
solchen Organisationen.

Artikel 30
Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit 
und Sport
1. Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen
mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturel-
len Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen

a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen For-
maten haben;

b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theater-
vorstellungen und anderen kulturellen Aktivitäten in zugäng-
lichen Formaten haben;

c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder
Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken
und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denk-
mälern und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung ha-
ben.
2. Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um
Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr
kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu ent-
falten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur
Bereicherung der Gesellschaft.
3. Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte
im Einklang mit dem Völkerrecht, um sicherzustellen, dass
Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums kei-
ne ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den
Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellem Ma-
terial darstellen.
4. Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit
anderen Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer
spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, ein-
schließlich der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur. 
5. Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichbe-
rechtigte Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivi-
täten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete
Maßnahmen,

a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so
umfassend wie möglich an breitensportlichen Aktivitäten auf
allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern;

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderun-
gen die Möglichkeit haben, behinderungsspezifische Sport-
und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und
an solchen teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstel-
lung eines geeigneten Angebots an Anleitung, Training und
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Ressourcen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit an-
deren zu fördern;

c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderun-
gen Zugang zu Sport-, Erholungs- und Tourismusstätten ha-
ben;

d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen Kindern an Spiel-, Erholungs-,
Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, einschließ-
lich im schulischen Bereich;

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderun-
gen Zugang zu Dienstleistungen der Organisatoren von Erho-
lungs-, Tourismus-, Freizeit- und Sportaktivitäten haben.

Artikel 31
Statistik und Datensammlung
1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich zur Sammlung ge-
eigneter Informationen, einschließlich statistischer Angaben
und Forschungsdaten, die ihnen ermöglichen, politische Kon-
zepte zur Durchführung dieses Übereinkommens auszuarbei-
ten und umzusetzen. Das Verfahren zur Sammlung und Auf-
bewahrung dieser Informationen muss

a) mit den gesetzlichen Schutzvorschriften, einschließ-
lich der Rechtsvorschriften über den Datenschutz, zur Siche-
rung der Vertraulichkeit und der Achtung der Privatsphäre von
Menschen mit Behinderungen im Einklang stehen;

b) mit den international anerkannten Normen zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und den ethi-
schen Grundsätzen für die Sammlung und Nutzung statisti-
scher Daten im Einklang stehen.

2. Die im Einklang mit diesem Artikel gesammelten Infor-
mationen werden, soweit angebracht, aufgeschlüsselt und da-
zu verwendet, die Umsetzung der Verpflichtungen aus diesem
Übereinkommen durch die Vertragsstaaten zu beurteilen und
die Hindernisse, denen sich Menschen mit Behinderungen bei
der Ausübung ihrer Rechte gegenübersehen, zu ermitteln und
anzugehen.

3. Die Vertragsstaaten übernehmen die Verantwortung für
die Verbreitung dieser Statistiken und sorgen dafür, dass sie
für Menschen mit Behinderungen und andere zugänglich sind.

Artikel 32
Internationale Zusammenarbeit
1. Die Vertragsstaaten anerkennen die Bedeutung der inter-
nationalen Zusammenarbeit und deren Förderung zur Unter-
stützung der einzelstaatlichen Anstrengungen für die Verwirk-
lichung des Zwecks und der Ziele dieses Übereinkommens
und treffen diesbezüglich geeignete und wirksame Maßnah-
men, zwischenstaatlich sowie, soweit angebracht, in Partner-
schaft mit den einschlägigen internationalen und regionalen
Organisationen und der Zivilgesellschaft, insbesondere Orga-
nisationen von Menschen mit Behinderungen. Unter anderem
können sie Maßnahmen ergreifen, um

a) sicherzustellen, dass die internationale Zusammenar-
beit, einschließlich internationaler Entwicklungsprogramme,
Menschen mit Behinderungen einbezieht und für sie zugäng-
lich ist;

b) den Aufbau von Kapazitäten zu erleichtern und zu
unterstützen, unter anderem durch den Austausch und die Wei-
tergabe von Informationen, Erfahrungen, Ausbildungspro-
grammen und vorbildlichen Praktiken;

c) die Forschungszusammenarbeit und den Zugang zu
wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen zu erleich-
tern; 

d) soweit angebracht, technische und wirtschaftliche
Hilfe zu leisten, unter anderem durch Erleichterung des Zu-
gangs zu zugänglichen und unterstützenden Technologien und
ihres Austauschs sowie durch Weitergabe von Technologien.
2. Dieser Artikel berührt nicht die Pflicht jedes Vertrags-
staats, seine Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu
erfüllen.
Artikel 33
Innerstaatliche Durchführung und Überwachung
1. Die Vertragsstaaten bestimmen nach Maßgabe ihrer staat-
lichen Organisation eine oder mehrere staatliche Anlaufstellen
für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung dieses Übereinkommens und prüfen sorgfältig die Schaf-
fung oder Bestimmung eines staatlichen Koordinierungsme-
chanismus, der die Durchführung der entsprechenden Maß-
nahmen in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen
Ebenen erleichtern soll.
2. Die Vertragsstaaten unterhalten, stärken, bestimmen oder
schaffen nach Maßgabe ihres Rechts- und Verwaltungssy-
stems auf einzelstaatlicher Ebene für die Förderung, den
Schutz und die Überwachung der Durchführung dieses Über-
einkommens eine Struktur, die, je nachdem, was angebracht
ist, einen oder mehrere unabhängige Mechanismen ein-
schließt. Bei der Bestimmung oder Schaffung eines solchen
Mechanismus berücksichtigen die Vertragsstaaten die Grund-
sätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der
einzelstaatlichen Institutionen zum Schutz und zur Förderung
der Menschenrechte.
3. Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behin-
derungen und die sie vertretenden Organisationen, wird in den
Überwachungsprozess einbezogen und nimmt in vollem Um-
fang daran teil.
Artikel 34
Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen 
1. Es wird ein Ausschuss für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (im Folgenden als „Ausschuss“ bezeichnet)
eingesetzt, der die nachstehend festgelegten Aufgaben wahr-
nimmt.
2. Der Ausschuss besteht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Übereinkommens aus zwölf Sachverständigen. Nach
sechzig weiteren Ratifikationen oder Beitritten zu dem Über-
einkommen erhöht sich die Zahl der Ausschussmitglieder um
sechs auf die Höchstzahl von achtzehn.
3. Die Ausschussmitglieder sind in persönlicher Eigenschaft
tätig und müssen Persönlichkeiten von hohem sittlichen An-
sehen und anerkannter Sachkenntnis und Erfahrung auf dem
von diesem Übereinkommen erfassten Gebiet sein. Die Ver-
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tragsstaaten sind aufgefordert, bei der Benennung ihrer Kan-
didaten oder Kandidatinnen Artikel 4 Absatz 3 gebührend zu
berücksichtigen.

4. Die Ausschussmitglieder werden von den Vertragsstaaten
gewählt, wobei auf eine gerechte geografische Verteilung, die
Vertretung der verschiedenen Kulturkreise und der hauptsäch-
lichen Rechtssysteme, die ausgewogene Vertretung der Ge-
schlechter und die Beteiligung von Sachverständigen mit Be-
hinderungen zu achten ist.

5. Die Ausschussmitglieder werden auf Sitzungen der Kon-
ferenz der Vertragsstaaten in geheimer Wahl aus einer Liste
von Personen gewählt, die von den Vertragsstaaten aus dem
Kreis ihrer Staatsangehörigen benannt worden sind. Auf die-
sen Sitzungen, die beschlussfähig sind, wenn zwei Drittel der
Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Kandidaten
oder Kandidatinnen als in den Ausschuss gewählt, welche die
höchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der
anwesenden und abstimmenden Vertreter beziehungsweise
Vertreterinnen der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.

6. Die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach In-
krafttreten dieses Übereinkommens statt. Spätestens vier Mo-
nate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär der Vereinten
Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, innerhalb von
zwei Monaten ihre Benennungen einzureichen. Der General-
sekretär fertigt sodann eine alphabetische Liste aller auf diese
Weise benannten Personen an, unter Angabe der Vertragsstaa-
ten, die sie benannt haben, und übermittelt sie den Vertrags-
staaten.

7. Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt.
Ihre einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit von
sechs der bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder läuft je-
doch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten Wahl
werden die Namen dieser sechs Mitglieder von dem oder der
Vorsitzenden der in Absatz 5 genannten Sitzung durch das Los
bestimmt.

8. Die Wahl der sechs zusätzlichen Ausschussmitglieder fin-
det bei den ordentlichen Wahlen im Einklang mit den einschlä-
gigen Bestimmungen dieses Artikels statt.

9. Wenn ein Ausschussmitglied stirbt oder zurücktritt oder
erklärt, dass es aus anderen Gründen seine Aufgaben nicht
mehr wahrnehmen kann, ernennt der Vertragsstaat, der das
Mitglied benannt hat, für die verbleibende Amtszeit eine an-
dere sachverständige Person, die über die Befähigungen ver-
fügt und die Voraussetzungen erfüllt, die in den einschlägigen
Bestimmungen dieses Artikels beschrieben sind.

10. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

11. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem
Ausschuss das Personal und die Einrichtungen zur Verfügung,
die dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner Aufgaben nach
diesem Übereinkommen benötigt, und beruft seine erste Sit-
zung ein.

12. Die Mitglieder des nach diesem Übereinkommen einge-
setzten Ausschusses erhalten mit Zustimmung der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen Bezüge aus Mitteln der
Vereinten Nationen zu den von der Generalversammlung unter

Berücksichtigung der Bedeutung der Aufgaben des Ausschus-
ses zu beschließenden Bedingungen. 

13. Die Ausschussmitglieder haben Anspruch auf die Erleich-
terungen, Vorrechte und Immunitäten der Sachverständigen
im Auftrag der Vereinten Nationen, die in den einschlägigen
Abschnitten des Übereinkommens über die Vorrechte und Im-
munitäten der Vereinten Nationen vorgesehen sind.

Artikel 35
Berichte der Vertragsstaaten
1. Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss über den General-
sekretär der Vereinten Nationen innerhalb von zwei Jahren
nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den betreffen-
den Vertragsstaat einen umfassenden Bericht über die Maß-
nahmen, die er zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen getroffen hat, und über die dabei erzielten
Fortschritte vor. 

2. Danach legen die Vertragsstaaten mindestens alle vier Jah-
re und darüber hinaus jeweils auf Anforderung des Ausschus-
ses Folgeberichte vor.

3. Der Ausschuss beschließt gegebenenfalls Leitlinien für
den Inhalt der Berichte.

4. Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuss einen ersten umfas-
senden Bericht vorgelegt hat, braucht in seinen Folgeberichten
die früher mitgeteilten Angaben nicht zu wiederholen. Die
Vertragsstaaten sind gebeten, ihre Berichte an den Ausschuss
in einem offenen und transparenten Verfahren zu erstellen und
dabei Artikel 4 Absatz 3 gebührend zu berücksichtigen.

5. In den Berichten kann auf Faktoren und Schwierigkeiten
hingewiesen werden, die das Ausmaß der Erfüllung der Ver-
pflichtungen aus diesem Übereinkommen beeinflussen.

Artikel 36
Prüfung der Berichte
1. Der Ausschuss prüft jeden Bericht; er kann ihn mit den ihm
geeignet erscheinenden Vorschlägen und allgemeinen Emp-
fehlungen versehen und leitet diese dem betreffenden Ver-
tragsstaat zu. Dieser kann dem Ausschuss hierauf jede Infor-
mation übermitteln, die er zu geben wünscht. Der Ausschuss
kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben über die Durch-
führung dieses Übereinkommens ersuchen. 

2. Liegt ein Vertragsstaat mit der Vorlage eines Berichts in
erheblichem Rückstand, so kann der Ausschuss dem betref-
fenden Vertragsstaat notifizieren, dass die Durchführung die-
ses Übereinkommens im betreffenden Vertragsstaat auf der
Grundlage der dem Ausschuss zur Verfügung stehenden zu-
verlässigen Informationen geprüft werden muss, falls der Be-
richt nicht innerhalb von drei Monaten nach dieser Notifika-
tion vorgelegt wird. Der Ausschuss fordert den betreffenden
Vertragsstaat auf, bei dieser Prüfung mitzuwirken. Falls der
Vertragsstaat daraufhin den Bericht vorlegt, findet Absatz 1
Anwendung.

3. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt die Be-
richte allen Vertragsstaaten zur Verfügung.

4. Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite Verbreitung ih-
rer Berichte im eigenen Land und erleichtern den Zugang zu
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den Vorschlägen und allgemeinen Empfehlungen zu diesen
Berichten.

5. Der Ausschuss übermittelt, wenn er dies für angebracht
hält, den Sonderorganisationen, Fonds und Programmen der
Vereinten Nationen und anderen zuständigen Stellen Berichte
der Vertragsstaaten, damit ein darin enthaltenes Ersuchen um
fachliche Beratung oder Unterstützung oder ein darin enthal-
tener Hinweis, dass ein diesbezügliches Bedürfnis besteht,
aufgegriffen werden kann; etwaige Bemerkungen und Emp-
fehlungen des Ausschusses zu diesen Ersuchen oder Hinwei-
sen werden beigefügt.

Artikel 37
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und dem 
Ausschuss

1. Jeder Vertragsstaat arbeitet mit dem Ausschuss zusammen
und ist seinen Mitgliedern bei der Erfüllung ihres Mandats be-
hilflich.

2. In seinen Beziehungen zu den Vertragsstaaten prüft der
Ausschuss gebührend Möglichkeiten zur Stärkung der einzel-
staatlichen Fähigkeiten zur Durchführung dieses Übereinkom-
mens, einschließlich durch internationale Zusammenarbeit.

Artikel 38
Beziehungen des Ausschusses zu anderen Organen

Um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens
und die internationale Zusammenarbeit auf dem von dem
Übereinkommen erfassten Gebiet zu fördern,

a) haben die Sonderorganisationen und andere Organe
der Vereinten Nationen das Recht, bei der Erörterung der
Durchführung derjenigen Bestimmungen des Übereinkom-
mens, die in ihren Aufgabenbereich fallen, vertreten zu sein.
Der Ausschuss kann, wenn er dies für angebracht hält, Son-
derorganisationen und andere zuständige Stellen einladen,
sachkundige Stellungnahmen zur Durchführung des Überein-
kommens auf Gebieten abzugeben, die in ihren jeweiligen
Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuss kann Sonderorganisa-
tionen und andere Organe der Vereinten Nationen einladen,
ihm Berichte über die Durchführung des Übereinkommens auf
den Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen;

b) konsultiert der Ausschuss bei der Wahrnehmung sei-
nes Mandats, soweit angebracht, andere einschlägige Organe,
die durch internationale Menschenrechtsverträge geschaffen
wurden, mit dem Ziel, die Kohärenz ihrer jeweiligen Bericht-
erstattungsleitlinien, Vorschläge und allgemeinen Empfehlun-
gen zu gewährleisten sowie Doppelungen und Überschneidun-
gen bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu vermeiden. 

Artikel 39
Bericht des Ausschusses

Der Ausschuss berichtet der Generalversammlung und
dem Wirtschafts- und Sozialrat alle zwei Jahre über seine Tä-
tigkeit und kann auf Grund der Prüfung der von den Vertrags-
staaten eingegangenen Berichte und Auskünfte Vorschläge
machen und allgemeine Empfehlungen abgeben. Diese wer-
den zusammen mit etwaigen Stellungnahmen der Vertrags-
staaten in den Ausschussbericht aufgenommen.

Artikel 40
Konferenz der Vertragsstaaten

1. Die Vertragsstaaten treten regelmäßig in einer Konferenz
der Vertragsstaaten zusammen, um jede Angelegenheit im Zu-
sammenhang mit der Durchführung dieses Übereinkommens
zu behandeln.

2. Die Konferenz der Vertragsstaaten wird vom Generalse-
kretär der Vereinten Nationen spätestens sechs Monate nach
Inkrafttreten dieses Übereinkommens einberufen. Die folgen-
den Treffen werden vom Generalsekretär alle zwei Jahre oder
auf Beschluss der Konferenz der Vertragsstaaten einberufen.

Artikel 41
Verwahrer*

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwah-
rer* dieses Übereinkommens.

Artikel 42
Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten und für Or-
ganisationen der regionalen Integration ab dem 30. März 2007
am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeich-
nung auf.

Artikel 43
Zustimmung, gebunden zu sein

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die
Unterzeichnerstaaten und der förmlichen Bestätigung durch
die unterzeichnenden Organisationen der regionalen Integra-
tion. Es steht allen Staaten oder Organisationen der regionalen
Integration, die das Übereinkommen nicht unterzeichnet ha-
ben, zum Beitritt offen.

Artikel 44
Organisationen der regionalen Integration

1. Der Ausdruck „Organisation der regionalen Integration“
bezeichnet eine von souveränen Staaten einer bestimmten Re-
gion gebildete Organisation, der ihre Mitgliedstaaten die Zu-
ständigkeit für von diesem Übereinkommen erfasste Angele-
genheiten übertragen haben. In ihren Urkunden der förmlichen
Bestätigung oder Beitrittsurkunden erklären diese Organisa-
tionen den Umfang ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf die
durch dieses Übereinkommen erfassten Angelegenheiten. Da-
nach teilen sie dem Verwahrer* jede erhebliche Änderung des
Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit.

2. Bezugnahmen auf „Vertragsstaaten“ in diesem Überein-
kommen finden auf solche Organisationen im Rahmen ihrer
Zuständigkeit Anwendung. 

3. Für die Zwecke des Artikels 45 Absatz 1 und des Arti-
kels 47 Absätze 2 und 3 wird eine von einer Organisation der
regionalen Integration hinterlegte Urkunde nicht mitgezählt.

* Österreich, Schweiz: Depositar.
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4. Organisationen der regionalen Integration können in An-
gelegenheiten ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht in der Kon-
ferenz der Vertragsstaaten mit der Anzahl von Stimmen aus-
üben, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Ver-
tragsparteien dieses Übereinkommens sind. Diese Organisa-
tionen üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mit-
gliedstaaten sein Stimmrecht ausübt, und umgekehrt.

Artikel 45
Inkrafttreten

1. Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hin-
terlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkun-
de in Kraft. 

2. Für jeden Staat und jede Organisation der regionalen Inte-
gration, der beziehungsweise die dieses Übereinkommen nach
Hinterlegung der zwanzigsten entsprechenden Urkunde ratifi-
ziert, förmlich bestätigt oder ihm beitritt, tritt das Übereinkom-
men am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der eigenen Ur-
kunde in Kraft.

Artikel 46
Vorbehalte

1. Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkom-
mens unvereinbar sind, sind nicht zulässig. 

2. Vorbehalte können jederzeit zurückgenommen werden.

Artikel 47
Änderungen

1. Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Überein-
kommens vorschlagen und beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt je-
den Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Auffor-
derung, ihm zu notifizieren, ob sie eine Konferenz der Ver-
tragsstaaten zur Beratung und Entscheidung über den Vor-
schlag befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten
nach dem Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der
Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der General-
sekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Verein-
ten Nationen ein. Jede Änderung, die von einer Mehrheit von
zwei Dritteln der anwesenden und abstimmenden Vertrags-
staaten beschlossen wird, wird vom Generalsekretär der Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen zur Genehmigung
und danach allen Vertragsstaaten zur Annahme vorgelegt.

2. Eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Ände-
rung tritt am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu
dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei Drit-
tel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über die Änderung erreicht. Danach tritt die
Änderung für jeden Vertragsstaat am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung seiner eigenen Annahmeurkunde in Kraft. Eine
Änderung ist nur für die Vertragsstaaten, die sie angenommen
haben, verbindlich. 

3. Wenn die Konferenz der Vertragsstaaten dies im Konsens
beschließt, tritt eine nach Absatz 1 beschlossene und geneh-
migte Änderung, die ausschließlich die Artikel 34, 38, 39 und
40 betrifft, für alle Vertragsstaaten am dreißigsten Tag nach
dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten

Annahmeurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertragsstaa-
ten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Änderung er-
reicht. 

Artikel 48
Kündigung

Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine
an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein
Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
wirksam.

Artikel 49
Zugängliches Format

Der Wortlaut dieses Übereinkommens wird in zugängli-
chen Formaten zur Verfügung gestellt. 

Artikel 50
Verbindliche Wortlaute

Der arabische, der chinesische, der englische, der franzö-
sische, der russische und der spanische Wortlaut dieses Über-
einkommens sind gleichermaßen verbindlich.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren
Regierungen hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses
Übereinkommen unterschrieben.

Anlage II

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls haben Folgendes verein-
bart:

Artikel 1

1. Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls („Vertragsstaat“) an-
erkennt die Zuständigkeit des Ausschusses für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen („Ausschuss“) für die Entge-
gennahme und Prüfung von Mitteilungen, die von oder im Na-
men von seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Einzelpersonen
oder Personengruppen eingereicht werden, die behaupten, Op-
fer einer Verletzung des Übereinkommens durch den betref-
fenden Vertragsstaat zu sein. 

2. Der Ausschuss nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen
Vertragsstaat des Übereinkommens betrifft, der nicht Ver-
tragspartei dieses Protokolls ist.

Artikel 2

Der Ausschuss erklärt eine Mitteilung für unzulässig,

a) wenn sie anonym ist;

b) wenn sie einen Missbrauch des Rechts auf Einrei-
chung solcher Mitteilungen darstellt oder mit den Bestimmun-
gen des Übereinkommens unvereinbar ist;

c) wenn dieselbe Sache bereits vom Ausschuss unter-
sucht worden ist oder in einem anderen internationalen Unter-
suchungs- oder Streitregelungsverfahren geprüft worden ist
oder geprüft wird;



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

84

d) wenn nicht alle zur Verfügung stehenden innerstaat-
lichen Rechtsbehelfe erschöpft worden sind. Dies gilt nicht,
wenn das Verfahren bei der Anwendung solcher Rechtsbehel-
fe unangemessen lange dauert oder keine wirksame Abhilfe er-
warten lässt;

e) wenn sie offensichtlich unbegründet ist oder nicht
hinreichend begründet wird oder

f) wenn die der Mitteilung zugrunde liegenden Tatsa-
chen vor dem Inkrafttreten dieses Protokolls für den betreffen-
den Vertragsstaat eingetreten sind, es sei denn, dass sie auch
nach diesem Zeitpunkt weiterbestehen.

Artikel 3

Vorbehaltlich des Artikels 2 bringt der Ausschuss jede ihm
zugegangene Mitteilung dem Vertragsstaat vertraulich zur
Kenntnis. Der betreffende Vertragsstaat übermittelt dem Aus-
schuss innerhalb von sechs Monaten schriftliche Erklärungen
oder Darlegungen zur Klärung der Sache und der gegebenen-
falls von ihm getroffenen Abhilfemaßnahmen.

Artikel 4

1. Der Ausschuss kann jederzeit nach Eingang einer Mittei-
lung und bevor eine Entscheidung in der Sache selbst getroffen
worden ist, dem betreffenden Vertragsstaat ein Gesuch zur so-
fortigen Prüfung übermitteln, in dem er aufgefordert wird, die
vorläufigen Maßnahmen zu treffen, die gegebenenfalls erfor-
derlich sind, um einen möglichen nicht wiedergutzumachen-
den Schaden für das oder die Opfer der behaupteten Verlet-
zung abzuwenden.

2. Übt der Ausschuss sein Ermessen nach Absatz 1 aus, so be-
deutet das keine Entscheidung über die Zulässigkeit der Mit-
teilung oder in der Sache selbst.

Artikel 5

Der Ausschuss berät über Mitteilungen auf Grund dieses
Protokolls in nichtöffentlicher Sitzung. Nach Prüfung einer
Mitteilung übermittelt der Ausschuss dem betreffenden Ver-
tragsstaat und dem Beschwerdeführer gegebenenfalls seine
Vorschläge und Empfehlungen.

Artikel 6

1. Erhält der Ausschuss zuverlässige Angaben, die auf
schwerwiegende oder systematische Verletzungen der in dem
Übereinkommen niedergelegten Rechte durch einen Vertrags-
staat hinweisen, so fordert der Ausschuss diesen Vertragsstaat
auf, bei der Prüfung der Angaben mitzuwirken und zu diesen
Angaben Stellung zu nehmen.

2. Der Ausschuss kann unter Berücksichtigung der von dem
betreffenden Vertragsstaat abgegebenen Stellungnahmen so-
wie aller sonstigen ihm zur Verfügung stehenden zuverlässi-
gen Angaben eines oder mehrere seiner Mitglieder beauftra-
gen, eine Untersuchung durchzuführen und ihm sofort zu be-
richten. Sofern geboten, kann die Untersuchung mit Zustim-
mung des Vertragsstaats einen Besuch in seinem Hoheitsge-
biet einschließen.

3. Nachdem der Ausschuss die Ergebnisse einer solchen Un-
tersuchung geprüft hat, übermittelt er sie zusammen mit etwai-
gen Bemerkungen und Empfehlungen dem betreffenden Ver-
tragsstaat.

4. Der Vertragsstaat unterbreitet innerhalb von sechs Mona-
ten nach Eingang der vom Ausschuss übermittelten Ergebnis-
se, Bemerkungen und Empfehlungen dem Ausschuss seine
Stellungnahmen.

5. Eine solche Untersuchung ist vertraulich durchzuführen;
die Mitwirkung des Vertragsstaats ist auf allen Verfahrensstu-
fen anzustreben.

Artikel 7

1. Der Ausschuss kann den betreffenden Vertragsstaat auf-
fordern, in seinen Bericht nach Artikel 35 des Übereinkom-
mens Einzelheiten über Maßnahmen aufzunehmen, die als Re-
aktion auf eine nach Artikel 6 dieses Protokolls durchgeführte
Untersuchung getroffen wurden.

2. Sofern erforderlich, kann der Ausschuss nach Ablauf des
in Artikel 6 Absatz 4 genannten Zeitraums von sechs Monaten
den betreffenden Vertragsstaat auffordern, ihn über die als Re-
aktion auf eine solche Untersuchung getroffenen Maßnahmen
zu unterrichten.

Artikel 8

Jeder Vertragsstaat kann zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung oder Ratifikation dieses Protokolls oder seines Beitritts
dazu erklären, dass er die in den Artikeln 6 und 7 vorgesehene
Zuständigkeit des Ausschusses nicht anerkennt.

Artikel 9

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwah-
rer* dieses Protokolls.

Artikel 10

Dieses Protokoll liegt für die Staaten und die Organisatio-
nen der regionalen Integration, die das Übereinkommen unter-
zeichnet haben, ab dem 30. März 2007 am Sitz der Vereinten
Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.

Artikel 11

Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation durch die Unter-
zeichnerstaaten des Protokolls, die das Übereinkommen rati-
fiziert haben oder ihm beigetreten sind. Es bedarf der förmli-
chen Bestätigung durch die Organisationen der regionalen In-
tegration, die das Protokoll unterzeichnet haben und das Über-
einkommen förmlich bestätigt haben oder ihm beigetreten
sind. Das Protokoll steht allen Staaten oder Organisationen der
regionalen Integration zum Beitritt offen, die das Übereinkom-
men ratifiziert beziehungsweise förmlich bestätigt haben oder
ihm beigetreten sind und die das Protokoll nicht unterzeichnet
haben.

* Österreich, Schweiz: Depositar.
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Artikel 12
1. Der Ausdruck „Organisation der regionalen Integration“
bezeichnet eine von souveränen Staaten einer bestimmten Re-
gion gebildete Organisation, der ihre Mitgliedstaaten die Zu-
ständigkeit für von dem Übereinkommen und diesem Proto-
koll erfasste Angelegenheiten übertragen haben. In ihren Ur-
kunden der förmlichen Bestätigung oder Beitrittsurkunden er-
klären diese Organisationen den Umfang ihrer Zuständigkei-
ten in Bezug auf die durch das Übereinkommen und dieses
Protokoll erfassten Angelegenheiten. Danach teilen sie dem
Verwahrer* jede maßgebliche Änderung des Umfangs ihrer
Zuständigkeiten mit.

2. Bezugnahmen auf „Vertragsstaaten“ in diesem Protokoll
finden auf solche Organisationen im Rahmen ihrer Zuständig-
keit Anwendung. 

3. Für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 1 und des Artikels
15 Absatz 2 wird eine von einer Organisation der regionalen
Integration hinterlegte Urkunde nicht mitgezählt. 

4. Organisationen der regionalen Integration können in An-
gelegenheiten ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht bei dem
Treffen der Vertragsstaaten mit der Anzahl von Stimmen aus-
üben, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Ver-
tragsparteien dieses Protokolls sind. Diese Organisationen
üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaa-
ten sein Stimmrecht ausübt, und umgekehrt.

Artikel 13
1. Vorbehaltlich des Inkrafttretens des Übereinkommens tritt
dieses Protokoll am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

2. Für jeden Staat und jede Organisation der regionalen Inte-
gration, der beziehungsweise die dieses Protokoll nach Hin-
terlegung der zehnten entsprechenden Urkunde ratifiziert,
förmlich bestätigt oder ihm beitritt, tritt das Protokoll am drei-
ßigsten Tag nach Hinterlegung der eigenen Urkunde in Kraft.

Artikel 14
1. Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Protokolls un-
vereinbar sind, sind nicht zulässig. 

2. Vorbehalte können jederzeit zurückgenommen werden.

Artikel 15
1. Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Protokolls
vorschlagen und beim Generalsekretär der Vereinten Nationen
einreichen. Der Generalsekretär übermittelt jeden Änderungs-
vorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm zu
notifizieren, ob sie die Einberufung eines Treffens der Ver-
tragsstaaten zur Beratung und Entscheidung über den Vorschlag
befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem
Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Vertrags-
staaten die Einberufung eines solchen Treffens, so beruft der
Generalsekretär das Treffen unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von einer Mehrheit

* Österreich, Schweiz: Depositar.

von zwei Dritteln der anwesenden und abstimmenden Ver-
tragsstaaten beschlossen wird, wird vom Generalsekretär der
Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Genehmi-
gung und danach allen Vertragsstaaten zur Annahme vorge-
legt.
2. Eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Ände-
rung tritt am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu
dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei Drit-
tel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über die Änderung erreicht. Danach tritt die
Änderung für jeden Vertragsstaat am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung seiner eigenen Annahmeurkunde in Kraft. Eine
Änderung ist nur für die Vertragsstaaten, die sie angenommen
haben, verbindlich.
Artikel 16

Ein Vertragsstaat kann dieses Protokoll durch eine an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche
Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach Ein-
gang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
Artikel 17

Der Wortlaut dieses Protokolls wird in zugänglichen For-
maten zur Verfügung gestellt.
Artikel 18

Der arabische, der chinesische, der englische, der franzö-
sische, der russische und der spanische Wortlaut dieses Proto-
kolls sind gleichermaßen verbindlich.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von
ihren jeweiligen Regierungen hierzu gehörig befugten Bevoll-
mächtigten dieses Protokoll unterschrieben.

RESOLUTION 61/107
Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.48/Rev.1, eingebracht
von: Grenada, Kroatien, Malaysia, Malta, Niger.

61/107. Würdigung von Kofi Annan, Generalsekretär der
Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,
unter Begrüßung der Resolution 1715 (2006) des Sicher-

heitsrats vom 9. Oktober 2006,
unter Hinweis auf ihre Resolution 61/3 vom 13. Oktober

2006, mit der sie den Generalsekretär ernannte, 
mit tief empfundenem Dank die unermüdlichen Anstren-

gungen und die Einsatzbereitschaft anerkennend, mit denen
sich Generalsekretär Kofi Annan während der vergangenen
zehn Jahre in den Dienst der Vereinten Nationen gestellt hat,

in Anerkennung der außerordentlichen fachlichen und per-
sönlichen Qualitäten, die er in die Erfüllung seiner Pflichten
und Verantwortlichkeiten eingebracht hat,

unter besonderer Erwähnung seiner zahlreichen mutigen
politischen, diplomatischen und organisatorischen Initiativen
und seiner bedeutenden Leistungen, vor allem in Bezug auf die
Millenniums-Entwicklungsziele, Friedens- und Sicherheits-
fragen, Umweltfragen und die Reform der Vereinten Natio-
nen,




